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Die Direkte Förderung Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse 

Wie sie funktioniert, was sich ändert  
 

Ihr Forstwirtschaftlicher Zusammenschluss (FWZ) arbeitet seit Kurzem in dem System der Direkten Förderung. 
 

Das bedeutet in der Praxis: 

 Der Forstwirtschaftliche Zusammenschluss 

(FWZ) kann sich für einen Dienstleister in  

der Beförsterung entscheiden und schließt  

mit diesem einen Vertrag über bis zu fünf  

Jahre ab. 

 Der Dienstleister (ob privat oder Wald und Holz 

NRW) rechnet seine Stunden zu Vollkosten mit 

dem FWZ ab.  

 Ihr FWZ erhält bis zu 80 % Förderung vom Land 

NRW für die erbrachten Leistungen.  

 Bei einem Stundensatz von 78,20 Euro  

(brutto: 93,06 Euro) und einem vollen Förder-

satz von 80 % werden dem FWZ für eine förder-

fähige Leistung rd. 19 Euro pro Stunde in Rech-

nung gestellt. Es wird jede angefangene Viertel-

stunde abgerechnet. 

 Der FWZ stellt der Waldbesitzerin bzw. dem 

Waldbesitzer den Restbetrag (Stundesatz mi-

nus Förderbetrag) in Rechnung (Abrechnung im 

Innenverhältnis mit dem FWZ). 

 

Das ändert sich für Sie: 

 Sie bezahlen keine jährliche Grundgebühr für 

die Beförsterung mehr. 

 Stattdessen zahlen Sie nur für die Leistungen, 

die Sie bei Wald und Holz NRW in Anspruch neh-

men.  

 Die Akquise von Maßnahmen auf Ihren Flächen 

muss abgerechnet werden. Falls ihr FWZ diese 

Kosten nicht übernimmt, liegt es zukünftig an 

Ihnen, ob auf Ihren Flächen Maßnahmen (Holz-

ernte, Pflanzung, Kalkung, Wegeinstandhaltun-

gen o. ä.) stattfinden, da der Förster bzw. die 

Försterin ohne Auftrag durch den FWZ nicht 

mehr aktiv auf Sie zugehen kann. Sie müssen 

demnach Beratungen und Maßnahmen selbst 

initiieren. Sprechen Sie uns gern an! 

 Ab einer Mitgliedsfläche von 25 Hektar unterlie-

gen Sie als Waldbesitzerin bzw. Waldbesitzer 

den De-minimis-Regularien. Sprechen Sie Ihre 

Försterin oder Ihren Förster vor der nächsten 

Maßnahme an, was dies für Sie bedeutet! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen gern Ihr Regionalforstamt zur Verfügung oder schauen Sie ins Internet 

unter www.wald.nrw/foerderung oder www.waldbauernlotse.nrw! 
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